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Bestimmungen über den Eisenbahnverkehr .
z» . Personenverkehr .

1. Das Unterbrechen der Reise auf einer Zwi¬
schenstation ist sowohl bei Billeten zu ein¬
facher Fahrt , als bei Netourbilleten zulässig ;
es darf eine solche Unterbrechung der Fahrt
aber bei einein einfachen Billet mir einmal ,
bei Netourbilleten im Ganzen zweimal und
zwar je einmal anf der Hin - nnd der Rück¬
fahrt erfolgen . Bei Unterbrechung der Fahrt
ist das Billet sofort uach dem Ver¬
lassen des Zuges dem Stationsvor¬
steher vorzulegen nnd mit dein Vermerke
verlängerter Giltigkeit versehen zu lassen .
(Betr . - Regl . §. 10 ) . Billete ohne
diesen Ver m erk haben zur Wei -
ter fahrt keine Giltigkeit .

2 . Der Reisende , welcher ohne giltiges Fahr -
billet betroffen wird , hat für die ganze von
ihm zurückgelegte Strecke nachträglich ein
Billet , sowie ein Zuschlagsbillet für 1 Mark zu
lösen . Derjenige Reisende , welcher in einen
Personenwagen einsteigt und gleich bei 'm
Einsteigen unaufgefordert dem Schaffner oder
Zngmeister meldet , das; er wegen Verspätung
kein Billet mehr habe lösen können , hat ,
wenn er überhaupt noch znr Mitfahrt zuge¬
lassen wird , woranf er keinen Anspruch hat ,
ebenfalls eiueu um 1 Mark erhöhten Fahr¬
preis zu zahleu .

Wer sofortige Zahlung verweigert , kann
ausgesetzt werden und bleibt die gerichtliche
Einziehung der erwähnten Beträge der Ver¬
waltung vorbehalten . (Betr . - Regl - §- 14 .)

3 . Nachdem das Abfahrtszeichen durch die
Dampfpfeife der Lokomotive gegeben , kann
Niemand mehr zur Mitreise zugelassen wer¬

c>.

den . Jeder Versuch zum Einsteigen und
jede Hilfeleistung dazu , nachdem die Wagen
in Bewegung gesetzt sind , ist verboten und
strafbar - (Betr . - Regl . Z - 16 . Bahnpol . -
Regl . § . 61 -)
Während der Fahrt darf sich Niemand aus
dem Wagen biegen , gegen die Tchüre anlehnen
oder aus die Sitze treten .

Anf Verlangen auch uur eiues Reifen¬
den müssen die Fenster anf der Windseite
geschlossen werden .

Die Reisenden dürfen zum Eiu - und Aus¬
steigen die Wageuthüren nicht selbst öffnen ,
sie müssen vielmehr das Oeffnen dem Dienst -
personale überlassen und dürfen nicht ein-
uud aussteigen , bevor der Zug völlig still¬
steht . (Betr . - Regl . §. 19 . Bahnpol . -
Regl . §. 61 .)
Das Betreten des Planums der
Bahn und das Ueberschreiten der
Geleise ist verboten . (Bahnpol . Regl .
8 . 54 .)

Die Übertretung der Bestimmungen uuter
Ziff . 3—5 wird mit einer von den zuständi¬
ge » Behörden festzusetzenden Geldstrafe bis
zu 3V Mark , im Unvermögensfalle mit ver¬
hältnismäßiger Gefängnisstrafe geahndet , so¬
fern nicht nach den allgemeinen gesetzlichen
Strafbcstimmnngen eine härtere Strafe ver¬
wirkt ist . (B a h n p o l. - R e g l - Z . 62 -)

Wegen der bahnpolizeilichen Bestimmungen
für das Publikum überhaupt wird auf den
in den Wartesälen ausgehängten Auszug
aus dem Bahnpolizei - Reglement verwiesen .

d . Gepäckverkehr .
1 . Reisegepäck kann zwischen allen Stationen !

der Badischen Bahn nnd nach allen denjeni¬
gen fremden (nichtbadifchen ) Stationen , wo¬
hin auch direkte Billete zn haben sind , direkt
eingeschrieben werden . Dasselbe muß minde -
steus 15 Miunten vor Abgang des betr .
Zuges in die Gepäckexpedition eingeliefert
fein . (Betr . - Regl . § . 26 .)

2 . Unter taxfreiem Handgepäck , welches von den
Reifenden in den Wagen mitgeführt werden
kann , wenn die Mitreisenden da¬
durch nicht belästigt werden , sind
nnr kleine , nach Form uud Inhalt zum
Unterbringen in den Wagen geeignete Gegen¬
stände zn verstehen . (B e tr . - Regl . 8 - 2 ?

nnd Zusatzbestimmungen für die
Bad . Bahnen .)

Für Reisegepäck , welches, nicht innerhalb
24 Stunden nach der Ankunft anf der Be¬
stimmungsstation abgeholt wird , ist eiu La¬
gergeld von 20 pro Stück nnd Tag zn
entrichten . (Betr . - Regl . § . 28 .)

3 - Am Hauptbahnhofe dahier besteht eine Ge -
päckbcstättcrei , welche vom Publikum
zu folgenden Dienstleistungen benützt wer¬
den kann :
a . Reisegepäck ans der Stadt nach dem Ge -

päckbnrean zu verbringen !
I) . das Reisegepäck , welches mit Omnibus ,

Hotelfuhrwerken und Droschken nach dem
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Hauptbahnhofe verbracht wird , abzuladen
und in das Gepäckbureau zu tragen ;

e . das angekommene Reisegepäck , welches die
Reisenden sofort mit Omnibus , Hotel -
fuhrwerk oder Droschke von dem Ab¬
steigeperron befördern lassen wollen , nach
diesem Fnhrwerke zu verbringen ;

<l . das angekommene Reisegepäck , welches die
Reisenden sofort nach Anknnft der Züge
in ihre Wohnungen oder in die Gasthöfe
befördern lassen wollen , dahinabzutragen ;

e . in der Gepäckniederlage des Hanptbahn -
hofes befindliche Gepäckstücke gegen Aus -
folgung der Empsangscheine in die Stadt
zu bestellen .

Für diese Dienstleistuugen kommen folgende
Gebühren zur Erhebung :

Für das Verbringen des Gepäcks aus
der Stadt von jedem Stadtteil nach dem
Hauptbahnhofe und umgekehrt

«. Expreß ,
Packete und kleinere Güterstücke bis zu einem

Gewichte von 10V können nach den auf
deutschem Gebiete gelegeuen Stationen der Gr .
Badischen Bahnen , nach den Stationen Basel
und Schaffhausen , sowie den bedeutenderen
Stationen der Pfälzischen Bahnen , der Bayeri¬
schen Staatsbahnen , der Main - Neckarbahn und
der Württembergischen Staatsbahnen als Ex¬
preßgutversendet werden , sofern sie nicht feuer¬
gefährliche oder sonst nur bedingungsweise zum
Transport auf der Eisenbahn zugelassene Ge¬
genstände enthalten . ( Sendungen nach Station
Basel bis zu 5 kK unterliegen dem Postzwange.)

Für diese Versenduugsart , bei welcher ein
einfaches Annahme - und Expeditions¬
verfahren stattfindet und welche bei mä¬
ßigen Taxen die rascheste Beorde¬
rung bietet , gelten folgende Hauptbestimmun -
gen :
1 . Die Aufgabe des Expreßguts hat bei

den Gepäckexpeditionen zu geschehen. Die
Sendungen müssen mit deutlicher Adresse
verschen seiu . Die Beigabe eines Frachtbriefs
ist nicht erforderlich . Ueber die erfolgte Auf¬
lieferung wird ein Empfangsschein ertheilt .
Die Beförderungsgebühr , welche 0,28 für
5 KZ- und 1 km , zum Mindesten jedoch 25
für die Sendung , beträgt , ist vorauszuzahlen .
Wert - und Lieferfristversicherung ist zulässig .

2. Die Beförderung findet stets mit dem
nächsten der Personenbesörderung dienen¬
den Zuge statt .

für einen Koffer 30
für mehrere Koffer per Stück 20 „
für sonstiges Gepäck per Stück 10 „
Minimaltaxe 20 „

für das Abladen und Abtragen des Gepäcks
von Fuhrwerken nach dem Gepäckbnreau ,
sowie für das Verbringen des Gepäcks von
den Perrons nach den Fuhrwerken und für
das Aufladen desselben per Stück 5

Die zur Gepäckbestätterei gehörigen Dienst -
leute sind dnrch Kleidnng und rote Armbinden
als Eisenbahnpackträger kenntlich gemacht ; die¬
selben führen zur Sicherung der ihnen über -
gebenen Effekten Marken mit der Aufschrift ;
„ Eiseubahn - Gepäckbestättcrei Karlsruhe Nr . .

"
bei sich , welche sie den Reisenden bei Ueber -
nahme des Gepäcks einhändigen und beim Ab¬
liefern desselben zurücknehmen .

3. Die Empfangnahme seitens der Ad¬
ressaten kann sofort nach Anknnft des
betreffenden Zuges erfolgen . Findet
nicht Selbstabholung durch den Adressaten
statt , so werden die Sendungen dem Em¬
pfänger alsbald nach Ankuuft des
Zuges gegen Erlegung der üblichen Beftät -
tereigebühr bezw. einer Zustellungsgebühr
zugeführt ; letztere beträgt für Sendungen
von einem bis zu 3 durchweg 10 A'

, für
schwerere Sendungen pro angefangene 50 kA
15 mit einem Minimalfatze von 20
Ueber die Auslieferung wird Quittung erho¬
ben . Auf einigen wenigen Stationen tritt an
Stelle der Zuführung durch die Verwaltung
die schriftliche Benachrichtigung der Adressaten .
Nähere Auskunft erteilen sämtliche Gepäck¬

expeditionen .
Durch diese Einrichtung der Expreßgut - Be -

fördernng ist dem reifenden Publikum zu¬
gleich die Gelegenheit geboten , für Reisegepäck
nach den Stationen Mann Hein ? , Heidel¬
berg , Würzbnrg , Karlsruhe , Baden ,
Freibnrg und Konsta n z bei der Aufgabe die
Bestimmung zu treffe » , daß die betreffenden Ge¬
genstände nach der Anknnft auf der Adreßstation
ohne weiteresZuthnn des Aufgebers
in dessen Wohnuug oder iu den Gasthof , in
dem er abzusteigen gedenkt , gebracht werden .
Die Anbringung der Adresse ans den Gepäck¬
stücken erfolgt auf Wunsch der Reisenden durch
die Gepäckexpeditionen .
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Tarif für Expreßgut .

Expreßgut-Taxe für Expreßgut-Taxe für Expreßgut-Taxe für Expreßgut-Taxe für

Entfernungen
von je 5 Ks Entfernungen

von jc 5 kk Entfernungen
von je 5 kx Entfernungen

von je 5 kz
km km km km

1 — 3 1 54- S7
,

16 108- 110 31 161 - 164 46
4— 7 z 58- 60 17 111— 114 32 165—167 47
8— 10 3 61— 64 18 115—117 33 168—171 48

11- 14 4 65- 67 19 118- 121 34 172—175 49
15- 17 5 68— 71 20 122—125 35 176 - 178 50
18- 21 6 72— 75 21 126 - 128 36 179—182 51
22—25 7 76 - 78 22 129—132 37 183- 185 52
26—28 8 79— 82 23 133 - 135 38 186—189 53
29—32 9 83- 85 24 136—139 39 190 - 192 54
33- 35 10 86— 89 25 140 - 142 40 193 - 196 55
36 - 39 11 90— 92 26 143—146 41 197 - 200 56
10- 42 12 93— 96 27 147— 150 42 300 84
43- 46 13 97—100 28 151- 153 43 400 112
47 - 50 14 101 - 103 29 154 - 157 44 500 140
51—53 15 104—107 30 158—160 45 u . f . Iv .

Für Sendungen nach Lahr kommt eine Ausnahmetaxe von 31 pro 5 KZ zur Anwendung .
Die Erhebuugsbetriige werden auf 5 aufgerundet - Miuimaltaxe 25

Für den Verkehr zwischen Badischen Bahueu uuter sich wird für eine Expreßgut -Sendung
bis 5 kg- auch auf Eutferuuugen über 178 km nur die Taxe von 50 berechnet .
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Verzeichnis derjenigen Eisenbahnstationen ,

nach welchen Expreßgut versandt werden kann ,
nebst Angabe ibrer Entfernung in Kilometern von Karlsruhe .

Karlsr u h e Karlsruhe Karlsruhe
i Hauptbahuhof Hanptbahnhof Hauptbahnhos
! nach und von : n a ch » » d von : n a ch nnd von :

1 , Badischc .
214

31
Wiirzbnrg .

Kirchheim b. H.
53 ! Acher ».
S9 > Renchen .

253
82

73 Ma » nhei »>, vik Hauptb , !7 St . Ilgen . KS Appenweier . 8K
«7 Seckenheim , 41 Wie -Zloch. 70 Zufenhofe ». 91
«4 Friedrichsfeld . NN Roth -Aialsch . 74 Oberkirch . 95
SS Wieblingen . NN Mingolsheim . 77 Lantenbach . Sk
SS Heidelberg . 31 Langcnbriicken . 7S Hubacker . SS
57 .Heidelberg , RarlSthor . 27 Nbstadt , 84 Oppeuau , 103
ea Schlierbach . Bruchsal , 7.) Legelshurst . INS
K4 Neckargeniimd . 28 Heidelsheim . 73 Kork . 109
70 Neckarsteinach . 33 Goudelsheini . 79 Kehl . 114
74 :>!cckarhansen . 37 Brette » vis Bruchsal . l>9 Windschläg . 11K
77 .Hirschhorn . 2K Karlsdorf vikBruchs . 73 Offenburg . 120
8K Eberbach . 1k Untergroulbach . 77 Ortenberg . 128
SS Zwingenberg , 13 Weingarten . 83 Gengenbach . 132
S8 Neckargerach . Durlach . 88 Schönberg . 13k

1»2 Binau , 7 Grötzingen . 91 Biberach -Zell . 13k
WS Neckarelz , IS Jöhliugeu . 9K Sreinach . 144
11» Neckarzinnnern . 17 Wössingen . 99 Öaslach . 148
112 .Habmersheim . 2S Bretten vis , Grötzug . 10k Hansach . 151
IIS Gnndelsheim . 29 Goudelsheini . 109 Kirnbach . 1S4

k» Bainmenthal . 32 Banerbach . III Wolfach . 1S9
72 Mauer . 3k ! Mellingen . 110 Gutach . 140
74 Meckesheim . 40 Zaisenhauscu . 11k Horuberg . 14S
79 Oschelbronn . 42 Sulzfeld . Aiederwasscr . 151
81 Neidenstei ». 48 Eppinge ». 129 Triberg . 151,
«5 Waibstadt . 1» Berghauseu . 137 Nußbach . 1kg
8» helmstadt . 13 Söllingen . 142 Sommerau . 1K5
S3 Slglasterhansen . IS Kleinsteinbach . l «-', St . George » 1«8
97 Ilsbach . 17 Wilferdingen . 148 Peterz .-Königsf . 1K7

Zuzeilhansen . 20 KönigSbach , ISS Kirnach . 171
80 Hoffenheil » . 2S Ersiugen . 1S9 Villinge ». 174
84 Sillsheim . 2^ Jspringeu . 1K2 Marbach . 178
87 Steinsfurth . 31 Pforzheim . 1K4 Klengen . 180
«4 Groinbach , 3Z Eutingen . 1l>7 Griiningen . 184
SS Babstadt . 37 Niefer ». 173 Donaneschingn . 1,̂ «

WS Rappena » . 40 Enzberg . 177 Pfohren . 19»
108 Wimpfen . 44 Miihlacker . 179 Reudinge » . 192
IN Jagftfeld . 3 Karlsrnhe , Miihlb . Th . 183 Giitmadingen . 194
114 Offenau vikl Jgstf , Miihlburg . 18k Geisingen . 198

Heinsheini „ „ Knielingen . 1^9 Hintschillgen . 2»«
108 Mosbach , 10 Maxau . 192 Jmmendingen . 2»7
III Ncckarburken . K Neureuth . l !>7 Hattingen . 21»
114 Tallan , 10 Eggenstein . 203 Thalmiihle , 2 >5
117 Auerbach . 12 Leopoldshafen . 208 Engen . 218

Zchefflenz . 1k Liukenheim . 210 Welschingen . 221
124 Eicholzheim , 23 Graben .Mendorf . 214 Miihlhansen . 224
129 Zeckach, Hnttenheim . 2l7 Hohenkrähe » . 22,l
133 Adclsheim . 31 PhilippSbnrg . Singe ».
13k Osterburken , 34 RheiuSheim . 228 Gottinadingen . >S 203
141 Rosenberg . 30 Wieseulhal , Schaffhansen . 20 «
144 Hirschlandeu . n^ Waghausel , Erzingen . 209
148 Ellbigheini . 38 Reulusjheiin . 2KS Grieste » . 213
1SS Borberg -Wölchiugen . 41 Hockenheiiu . 229 Rickelshaiise ». 217
1K1 Schweiger » , 4S Schwetzingen : 232 Radolfzell . 22 >
1K4 Nnterschüpf . S2 Plankstadt . 240 Stahringe ». 225
168 Königshofen , S4 Eppelheim . 2-lN Wahlwies . 230
171 Unterbalbach . Sk Thalhans . 24 « Nenzingen . 23 «
172 Edelfi »ge», «1 Zlltlnsjheim . 2S0 Stockach . 239
17V Mergettlheim . S4 Rheinan ,

Neckarau ,
2S3 Zizenbanfen . 243

171 La » da , S9 2S7 Miihlingen .
Schlvaknrenthe .

24«
17S Distelhanse » , «2 Mannheii » . 2S0 249
178 Tanbcrbischofsheim . 7 Ettlingen . 2KK Sentenhart . 2S3
183 Hochhause ». 1k Malsch . 272 Aach -Linz . 259
wo Gambnrg , IS Muggensturm . 27k Pfulleudorf . 2«3
194 Bro »nbach , 24 Rastatt . 2N1 Sauldorf . 2««
197 Reicholzheil » . 28 Kuppenheim , 270 Mehkirch . 270
202 Wertheim . 33 RothenselS . 274 Mcmlingen . 273
173 GerlachSheil » . 34 Gaggenail . 277 Göggingen . 277
178 Griinsfeld . 37 Hördte ». 280 Kranchenwies .

JofephSlnft .
280

181 Zimmern . 39 Gernsbach . 284 2^ 1
18 « Wittighanse » , 34 Oos . 290 Sigmaringe » 2KS
192 ,« irchheim b, W . 38 Bads » . 284 Zielfiligen . 273
198 Geroldshausen , 37 Sinzheim . 289 Menge ». 292
203 Reichenberg . 40 Steinbach . 23 « Markelfingen . 343
208 HeidingSfeld . 4S Bichl . 241 Allensbach ,
211 Sanderall . 48 Ottersweier . 247 Reichenau .

K arlsrnhe
Hanptbahnhof

nach und von :
Konstanz via Hausach .

Niederschopfheim ,
Friesenheini .
Dinglingen .

Lahr ,
Kippcnheini ,
Orschwcicr .
Ringsheini ,
Herbolzhcim .
Wenzingen .
Riegel ,
Köndringen .
Em »ic»di »ge ».
Denzlingen ,

Buchholz .
Waldkirch ,

Freiburg .
Hugstetten ,
Gottenheim ,
Wasenweiler .
Jhringen .
Altbreisach ,

St . Georgen b. F .
Schallstadl .
Krozingen .
Heitersheim .
Bnggingen .
Müllheim .

Renenbnrg .
Anggcn .
Schliengen .
Vellingen .
Rheimvciler ,
Klei » ke»is .
Jstein ,
Esri » gen -Kirchen .
Eiincldingen .
.Hattingen ,
Leopoldshöhe .
Basel .

Stetten ,
Lörrach .
Saagen ,
Steinen .
Manlbnrg .
Schopfheim .
Fahrnan ,
Hansen -Raitbach .
Zell i, W .

Grenzach .
Myhle ».
Herthcn ,
bei Rheinfelde ».
Beuggen ,
Niederschwörstadt .
Brennet .
Säckingen .
Mnrg .
Laufeuburg .
Albert -Hanenstei ».
Albbruck .
Dogeru .
Waldshut .
Thieugen .
Oberlauchringen .

5zorheim .
Öfteringen .
Untereggingen .
Ebersingen .
Stühlingen .
Weizen .

Griefjen .
Erzingen .
Schaffhanse ».
Konstanz .

N
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2 . Pfälzer Sta¬
tionen .

Albersweiler - St . Jo¬
hann .

Albisheim a ./Psrimm .
Albisheim a ./EiS .
Alsenz .
Altenbamberg .
Altenglan .
Annweiler .
Asselheim .
Barbelroth -Oberhansen .
Bayerfeld -Cölln .
Bellheim .
Berg .
Berghanse ».
Bergzabern .
Bexbach .
Biebermühle .
Bierbach .
Blieskastel -Lautzkirchen .
Bobenheim .
Bockenheim -Kindenheim .
Böhl -Iggelheim .
Börrstadt .
Bruchmüh Ibach .
Contwig .
Deidesheim .
Dellseld .
Dielkirche ».
Drcihof -(Eff . Offenbach ) .
Dürkheim .
Ebernburg .
Ebertsheim .
Edenkoben .
Edesheim .
Einöd .
Eifenbach -Matzenbach .
Eisenberg .
Enkenbach .
Erpolzheim -Ungstein .
Eselsfürth .
Floniersheint -Eppstein .
Frankenstein .
Frankenthal .
Freinsheini .
Gerin ersheim .
Glan - Miuchweiler .
Godramstein .
Göllheim -Dreisen .
Griinstadt .

Sagenbach .
Harxheim -Zell .
Hassel .
Haßloch .
Haueustei ».
Hauptstuhl .
Heiligeustei ».
Hinterweidenthal -K.
Hochspeyer .
Hochstadt .
Hochstetten .
Hontburg .
Imsweiler .
Jockgrim .
Kaiserslautern .
Kapellcu -DruZweilcr .
Kapsweyer .
Kindsbach .
Kirchheim a . d. E .
Kirchheimbolanden .
Knöringen .
Königsbach .
Kusel .
Lambrecht .
Lambsheim .
Landa », Hptbhof .

„ Westbhof .
La » dst» hl .
Langenkaudel .
La » gmeil -M .
Lingenfeld .
Ludwigshafen .
Lustadt .
Maikammer .
Maunweiler .
Marnheim .
Maximiliansau .
Mertesheim .
Morfchheim .
Münchweiler .
Münster a . St .
Michbach .
Züntterstadt .
Nenlmrg a . Rh .
Nenstadt .
Niedermohr .
Oggersheim .
Pirmasens .
Ramstein .
Rehweiler .
Rheingönnheim .
Rheinzabern .
Rieschweiler .

Nienthal -Sarnstall .
Rockenhansen .
Rodalben .
Rohrbach .
Rülzheim .
St . Ingbert .
Schaidt .
Schifferstadt .
Schwarzenacker .
Sembach -NenhemSbach .
Siebeldingen -Birkweiler .
Sondernheim .
Speyer , Hanptbahnhof .

„ Rheinstation .
Steiuweuden .
Thaleischweiler -Fröschen .
Theisbergstegen .
Tschifflick - Niederauer¬

bach .
Wachenheim -Forst .
Wcidcnthal .
Weisenheim a ./S .
Weißenburg .
Westheiin .
Wilgartswiesen .
Winden .
Winnweiler .
Wörth .
Würzbach .
Zeiskam .
Zweibrückeu .

Z . Main-Neckarbahn.
Arheilgen .
Auerbach .
Bensheim .
Bessnngen .
Bickenbach .
Darmstadt .
Eberstadt .
Egelsbach .
Frankfurt a ./M .
FriedrichSseld .
Großsachseu .
Hemsbach .
Heppenheim .
Isenburg .
Ladenburg .
Langen .
Laudenbach .
Louisa .
Schwetzingen .

Sprendlingen .
Weinheim .
Wieblingen .
Zwiugenberg .

4 . Bayern .
Augsburg .
Bamberg .
Eger .
Fürth .
Hof .
Kisfiugeu .
Kufstein .
München .
Nürnberg .
Oberudorf -Schweinfurt .
Regensbnrg .
Reichenhall .
Salzburg .
Simbach .

5 . Württemberg .
Backnang .
Bietigheim .
Calmbach .
Calw .
Cannstatt .
Eßlingen .
Geislingen .
Gemmingen .
Göppingen .
Hall .
Heilbronn .
Hirsau .
Horb .
Illingen .
Liebenzell .
Lndwigsbnrg .
Nagold .
Neuenbürg .
Nördlingen .
Reutlingen .
Rottweil .
Stuttgart .
Teinach .
Tübingen .
Tuttlingen .
Ulm .
Vaihingen -Sersheim .
Wildbad .

ii . Güte
Gcschiijtzstnndc» . Die Geschästsstunden bei der

Güterexpedition (d . i . Frachtgntexpedi -
tionuud Eilgutexpeditiou ) sind folgende :

Vom 1 . April bis 1 . Oktober
von 7 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und
von 2 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Abends .

Vom 1 . Oktober bis 1. April
von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und
von 2 Ilhr Nachmittags bis 6 Uhr Abends .

An Sonn - und den gebotenen
Feiertagen — Neujahr , Ostermontag ,
Christi -Himmelfahrt , Pfiugstmontag , Christ¬
tag und Stefanstag — findet weder An¬
nahme , noch Abgabe von Frachtgütern
statt . Die Annahme und Abgabe von E i l-
gntern an solchen Tagen unterbleibt in

der Zeit von 9 bis 11 Uhr Vormittags und
von 2 bis ' /z4 Uhr Nachmittags .

Ueberiiahme der Güter . (§ . 47 des Betr .- Regl )
Gut , welches nicht ordnungsmäßig oder gar
nicht verpackt ist , ungeachtet seine Natur eine
Verpackung zum Schutze gegen Verlust oder
Beschädigung auf dem Transport erfordert ,
kann nur befördert werden , wenn der Absen¬
der das Fehlen oder die Mängel der Verpa¬
ckung durch eine mit seiner Unterschrift
versehene , auf dem Frachtbriefe zu
wiederholende Erklärung anerkennt .
Formulare hiezu werden bei der Expedition
bereit gehalten .

Ohne die erwähnte Erklärung werden —
soweit es sich nicht um ganze Eisenbahnwagen -
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ladungen handelt — beispielsweise Fellsendun -
gcn ohne Emballage in bloßer Umschnürung ,
unverpackte kleine Guß - und Eisentheile , sowie
Zucker iu losen Broden zur Beförderung nicht
angenommen . Cigarren u . Fleischwareu wer¬
den nur iu vom Versender verschnürter u . ver¬
siegelter oder plombirter Verpackung befördert .
Das Siegel ist auch auf dem Frachtbriefe
abzudrucken .

Fässer mit Flüssigkeiten sind am Spnnd -
und Zapfloch zn verblechen . Ausgenommen
sind zedoch Fässer , in welchen Most und
nicht vergohrener neuer Wein , sowie Frucht¬
saft im gährendcm Zustande versendet wird ;
dieselben dürfen nicht luftdicht verschlossen
werden , sondern müssen mit zweckmäßigen
Büchsen (Mostpfeifen ) , welche den Austritt
des Gases aus den Fässern zulassen , ver¬
sehen sein . Gefüllte Fässer , deren Beschaf¬
fenheit bei der Aufgabe aus irgend einem
Grunde , namentlich wegen Schmutzes : c.
nicht erkennbar ist , insbesondere beschmutzte
Oel - und Syrupsässer , werden nur dann
zum Transporte zugelassen , wenn der Ver¬
sender die uicht erkennbare Beschaffenheit der
Fässer im Frachtbriefe anerkennt .

Frische Fische in Eis werden nur in solcher
Verpackung zur Beförderung angenommen ,
welche uach dem Ermessen der Güterexpedi¬
tion andere in denselben Wagen mitverladene
Waaren gegen Beschädigung durch Nässe sicher
stellt .

Leere Säcke werden nur dann zur Beför¬
derung angenommen , wenn die einzelnen Colli
an der Blume (Kropf ) mit starker Schnur
derart umwickelt sind , daß ein Heraus - oder
Auseinanderfallen derselben verhindert wird
und mit Etiquetten von Holz oder Pappe
versehen sind , aus welchen die Bestimmungs¬
station deutlich angegeben ist . Die Etiquetten
oder die Eolli selbst müssen außerdem eiue
besondere Signatur tragen .

Lose kleine Guß - oder sonstige Eisenteile
werden als Einzelgut nur verpackt oder
verschnürt angenommen .

Die Ausgabe der nur bedingungsweise zur
Beförderung zugelassenen Gegenstände (stehe
8 - 48 des Betr .-Regl .) als „ Bahnhos -isstimts -
Gut " ist nicht zulässig .

Feuergefährliche Gegenstände und Säuren
in Einzelsendungen nach der Württ . Bahn
werden ab
Eppingen : Montag ,
Brettern Sonntag , Mittwoch und Frei -
Mühlacker : / tag ,
Pforzheim : in Richtung nach Calw , Mon¬

tag , Donnerstag und Samstag ,
„ in Richtung nach Wildbad , Mitt¬

woch nnd Sonntag
befördert .

Die sorgfältig und deutlich zu gebenden
äußeren Bezeichnungen der einzelnen Colli

müssen mit den desfallsigen Angaben im
Frachtbriefe genau übereinstimmen .

Außerdem müssen die Stückgüter mit dem
Namen der Eisenbahnbestimmungsstation
deutlich und dauerhaft bezeichnet werden mit
Ausnahme derjenigen , deren Beschaffenheit
die Signiruug ohne besondere Schwierigkeiten
nicht gestattet . Die Signirung kann durch
die Güterexpedition geschehen ; hiefür ist eine
Gebühr von 5 ^ pro Stück zu entrichten .
Zu Güterstücken , welche das Bekleben nicht
zulassen , können behufs der Siguirung aus
englischem Schreibperkal hergestellte Anhänge¬
zettel verwendet werden , die znm Preise von
18 pro 10 Stück von der Güterspedition
zu erhalten sind .
on der Beförderung ausgeschlossene oder nur
bedingungsweise zugelassene Gegenstände. (Z. 48
des Betr .-Regl ) Wer unter falscher oder
ungenauer Deklaration die vom Transport
gänzlich ausgeschlossenen oder nur unter Be¬
obachtung gewisser Bedingungen zugelassenen
Gegenstände zur Beförderung aufgibt , des¬
gleichen wer die als Bedingung für deren
Annahme vorgeschriebenen Sicherheitsmaß -
regeln außer Acht läßt , hat neben deu durch
Polizeiverordnungen oder durch das Strafge¬
setzbuch festgesetzten Strafen , auch wenn ein
Schaden nicht geschehen ist , für jedes Kilo¬
gramm solcher Versandtstücke eine schon durch
die Auslieferung verwirkte Konventionalstrafe
von 12 zu erlegen und haftet außerdem
für allen etwa entstehenden Schaden ,

rachtbriefe. (8- 5V des Betr .-Regl .) Jede Sen¬
dung muß vou dem vorgeschriebenen gedruck¬
ten , von der Eisenbahnverwaltnng gestempelten
Frachtbriefe begleitet sein . Besondere Fracht -
briefsormulare bestehen im direkten Verkehr
mit Frankreich , Belgien , Italien u . Rußland .

Für die laut 8 . 48 Lit . L . des Betriebs -
reglemeuts nur bcd inguugs weise zur
Beförderung zugelassenen Gegenstände , sowie
für die vom Versender und Empfänger auf -
nnd abzuladenden Güter und für die unter
Zoll - oder Steuerkoutrole stehenden
Waren sind besondere , andere Gegenstände
nicht umfassende Frachtbriefe beizugeben .
Ferner dürfen nur solche Gegenstände in
denselben Frachtbrief aufgenommen werden ,
welche nach ihrer Beschaffenheit ein Zusam¬
menladen ohne Nachteil gestatten . Kein
Frachtbrief darf mehr als die Ladung eines
Wagens umfassen , es sei denn , daß es sich
um eiue unteilbare , vermöge ihrer Beschaffen¬
heit mehr als einen Wagen erfordernde Sen¬
dung , z . B . Langholz : c., handelt .

In dein Frachtbriefe sind Ort und Datum
der Ausstellung anzugeben und die Güter
nach Zeichen , Nummer , Anzahl , Verpackungs¬
art , Inhalt und Bruttogewicht der Fracht¬
stücke deutlich und richtig zu bezeichnen.



Der Frachtbrief muh die Unterschrift des
Absenders , sowie die deutliche und genaue
Adresse des Empfängers — bei Sendungen
nach größeren Städten auch die Wohnnngs -
angabe (Straße und Hausnummer ) — , so¬
wie die Bezeichnung der Station , bis zu
welcher das Gut befördert werden soll , ent¬
halten . Die Angabe der Wohnung des Em¬
pfängers ist insbesondere bei Sendungen
nach Paris und anderen größeren französi¬
schen Stationen unbedingt erforderlich , da
beim Mangel dieser Angabe die franz . Ein¬
gangsstationen die Weiterbeförderung des
Gutes verweigern .

Bei unrichtiger Angabe des Inhalts — und
bei Wagenladungsgütern auch des Gewichts ,
sowie bei Wagenüberlastung — wird vom
Versender oder Empfänger Konventionalstrafe
erhoben .

Frachtbriefe , welche teilweise versiegelt oder
verschlossen , sowie solche, welche korrigirt sind ,
werden nicht angenommen .

Korrekturen der Gewichtsangaben werden
nur zugelassen , wenn denselben die Unter¬
schrift des Versenders beigesetzt ist .

Der Inhalt der Colli muß in dem Fracht¬
briefe speziell , der Natur des Gutes ent¬
sprechend , benannt sein . Frachtbriefe mit nur
allgemeinen Bezeichnungen , wie Effekten ,
photographische oder telegraphische Arrikel ,
Chemikalien , Kalisalze , künstliche Düngungs¬
mittel , Kansmannsgut , Meßgut , Steuergut ?e . ,
werden zurückgewiesen .

Ist der Versender an dein Stationsort , wo
er die Güter aufgibt , nicht ansässig , so hat
er seiner Unterschrift im Frachtbriefe feinen
eigentlichen Wohnort beizufügen .

Für Irrtümer und ihre Folgen , sowie
für die aus mangelhaften oder undeutlichen
Adressen entstehenden Nachteile kommt die
Eisenbahnverwaltung nicht auf .

Bei Aufgabe solcher Güter , welche sowohl
in offenen , als in gedeckten Wagen transpor -
tirt werden , hat der Versender ausdrücklich
im Frachtbrief anzugeben , welche dieser Trans¬
portweisen stattfinden soll .

Zoll - und Steuervorschriften .
Im Allgemeinen .

(8- 51 des Betr .- Regl .) Der Absender ist
verpflichtet , bei Gütern , welche vor der Abliefe¬
rung an den Empfänger einer zoll - oder steuer -
amtlichen Behandlung unterliegen , die Eisen¬
bahn in den Besitz der deshalb erforderlichen
Begleitpapiere bei Uebergabe des Frachtbriefes
zu setzen . Der Eisenbahn liegt eine Prüfung
der Notwendigkeit oder Richtigkeit oder Zu¬
länglichkeit der Begleitpapiere nicht ob.

Dagegen haftet der Absender der Eisenbahn
für alle Strafen und Schäden , welche die¬
selbe wegen Unrichtigkeit oder Unzulänglich¬
keit oder Mangels der Begleitpapiere treffen .

Die zoll- und steueramtlichen Begleitpapiere
sind im Frachtbriefe zu bezeichnen.

L . Im Besonder » .
Versandt .

1 . Steuerpapiere . Bei Versendung
von Wein im Jnlande , sowie von Wein ,
Bier und Branntwein nach außerbadischen
Stationen bedarf es der Beigabe von steuer -
amtlichen Begleitpapieren , welch ' letztere von
der Großh . Steuereinnehmers , bezw . vom
Großh . Hanptsteueramt , auf Verlangen der
Versender ausgefertigt werden .

2 . Zollpapiere . Den Sendungen nach
Belgien , Frankreich , Italien , Oesterreich und
Rußland , bezw. solchen Sendungen , welche
diese Länder transitiren , sind Zolldeklaratio¬
nen beizugeben und zwar :

nach Belgien
a . überAachemLanäcken 2 Zolldeklaratio¬

nen in französischer Sprache ;
d . über die anderen Routen 1 Zolldekla¬

ration in französischer Sprache ,
nach Frankreich 2 Zolldeklarationen in

französischer Sprache ,
nach Oesterreich 1 Zolldeklaration in

deutscher Sprache ,
nach Italien 1 Zolldeklaration in deut¬

scher Sprache und 2 italienische Zoll¬
deklarationen in italienischer und deut¬
scher Sprache ,

nach Rußland 1 Zolldeklaration in
deutscher Sprache .

Jede Zolldeklaration muß im Einzelnen
enthalten :

1 . Name nnd Wohnort des Versenders .
2 . Name und Wohnort des Empfängers .
3 . Gattung (ob Kiste : c .) Zeichen und Num¬

mer des Collis .
4 . Anzahl der Colli und das Bruttogewicht

für jedes einzelne derselben besonders .
ö . Den Inhalt jedes Colli , sowie den Wert

der einzelnen Warengattungen ; der In¬
halt mnß speziell und nicht etwa mit
einer allgemeinen Benennung wie Manu -
sakturwaren und dergleichen angegeben
werden : enthält ein Collo Waren von
verschiedener Gattung , so ist noch das
Nettogewicht jeder einzelnen Warengat¬
tung anzugeben , wenn dieselben verschie¬
denen Zollsätzen unterworfen sind ; bei
Flüssigkeiten ist auch der Rauminhalt
des Gefäßes u . bei destillirten Getränken
der Grad der Stärke anzugeben ; die
durch die Zollverträge festgesetzten Wert¬
zölle müssen nach dem Verkaufspreise
am Ursprungs - oder Fabrikationsorte ,
zuzüglich der Fracht und Spesen und
überhaupt aller Nebenkosten berechnet
werden .

6 . Die Angabe , ob die Ware zur Einfuhr ,
zur Niederlage oder zum Transit be¬
stimmt ist , oder ob sie zur Veredelung
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und dcmnächstigen Wiederausfuhr ein¬
gehen soll .

7. Das Ursprungsland dcr eingeführten
Waren und ferner bei Transitsendun -
gen das wirkliche Bestimmungsland .

Zolldeklarationsformulare siud bei der Eil -
n . Frachtgutexpeditiou käuflich zu erhalten . Da¬
selbst wird auf Verlangen auch die Ausferti¬
gung dieser Papiere besorgt oder die nötige
Anleitung hiezn erteilt .

Jeder Warensendung nach dem Zoll¬
verein s - A u s l a n d e ist ein mit Angabe dcr
Gattung , Menge nnd des Herkunsts - uud Be¬
stimmungslandes dcr Ware versehener Aus -
suhranmcldcschein beizugeben , auf welchem die
gesetzliche statistische Gebühr in Markcu aufge¬
klebt sein muß . Formulare hierzu , sowie die
Marken siud sowohl bei der Güterspedition als
bei den Postämtern käuflich zu erhalten . Auch
besorgt die Güterspedition die Ausfüllung der
Anmeldescheine gegen eine Gebühr vou 10 A .

Sendungen von Reisegepäck nach der
Schwei ; , wenn solche den Reisenden vor - oder
nackgeschickt werden , sind ebenfalls genaue
Jnhaltsdeklarationen beizugeben .

Umzugsgegenstände nach der Schweizwerden mir dann zur Beförderung angenom¬
men , wenn denselben ein von der Ortsbe¬
hörde ( Stadtrat ) beglaubigter Nachweis über
die Sendung , sowie ein von derselben Be¬
hörde ausgestelltes Attest , daß der Eigen¬
tümer der Sendnng sich bleibend in der
Schweiz niederzulassen gedenke, beigegeben ist ,oder wenn der Versender erklärt , daß er
diese Nachweise nicht beibringen wolle oder
könne .

Empfang .
Die amtliche Eifenbahngüterbestätterei ver¬

steuert alle ihr zur Abfuhr überwiesenen
steuerpflichtigen Waren ( Wein , Bier , Brannt¬
wein und Fleisch ) ohne vorherige Anfrage
beim Adressaten gegen Erhebung der hiefür
vorgesehenen Gebühr mit Ausnahme derjeni¬
gen Güter , deren Adressaten erklärt haben ,daß sie die Stenerformalitäten selbst besorgen .
Im Falle dcr Selbstabholnng ist die Anmel¬
dung uud Versteuerung steuerpflichtiger Wa¬
ren Obliegenheit des Adressaten .

Unter Zollverschluß sowie mit Begleitschein I
angekommene Güter werden nebst Zollpapie¬
ren dem Großh . Hauptstcucramt durch die
Eiscnbahnverwaltnng auf Kosten der Em¬
pfänger vorgeführt .

(Vergl . S . 72 Gebührentarif der amtlichen
Güterbestätterei .)

Berechnung dcr Frachtgelder und Zahlung dcr
Fracht. (M 52 und 53 des Betr.-Regl .)
Zur Frachtberechnung wird im Allgemeinen
das Gewicht von 10 zu 10 KZ- aufgerundet .
Das Minimaltaxgewicht beträgt für Einzel -
sendnngen20,für Wagenladnngsgüter 5000 KZ-.

Für sperrige Güter , d . h . solche Güter ,

welche im Verhältnis zu ihrem Gewicht einen
ungewöhnlich großen Ladraum in Anspruch
nehmen , werde » , weuu sie als Stückgüter zur
Aufgabe gelangen , die Frachtsätze in der Weise
berechnet , daß dem wirklichen Gewicht 50 Pro¬
cent zugeschlagen nnd von diesem 1 ' /»fachen
Gewicht nach erfolgter Aufrundung die Eil -
fracht bezw. die Fracht dcr Stückgutklasse
erhoben wird ; im Minimum wird die Fracht
für 3V KZ- berechnet .

Gegenstände , welche wegen ihres außer¬
gewöhnlichen Umfangs in gedeckt gebauten
Wagen durch die Lzeitenthüren nicht verladen
werden können , werden nur als Frachtgut
unter Berechnung dcr Fracht nach dcr Stück¬
gutklasse in minima für 1000 kK für jcden
verwendeten Wagen und jede Frachtbricffen -
dnng befördert .

Für gebrauchte leere Fässer , Kisten (anch
Lattenkisten , sog. Harassen ) Körbe und Säcke
wird , wenn sie als Frachtgut und ohne Werth
oder Liefcrzcitvcrsicherung zur Aufgabe gelan¬
gen , die Fracht dcr Stückgutklaffc nach dcm
halben wirklichen Gewicht , jedoch für minde¬
stens 2V KZ- berechnet .

Die zu erhcbeudc Fracht wird mit vollen
10 -̂ abgerundet , so daß Beträge unter 5 °̂
gar uicht , vou 5 ab aber für 10 ge¬
rechnet werden .

Der Minimalsatz für Stückgut beträgt 30 P
und für Eilgut 50 Wird die Beförderung
von Eilgütern mit einem bestimmten Perfoncn -
odcr Schnellzuge bewirkt , so geschieht dies ge¬
gen Erhebung dcr doppelten Eilgnttaxe , in
welchem Falle die Minimaltaxe 1 ->̂ sür jede
Frachtbricffcndung beträgt .

Gegenstände , welche nach dcm Ermessen der
annehmenden Güterexpedition dem schnellen
Verderben unterliegen oder die Fracht nicht
sicher decken , müssen bei dcr Ansgabc frankirt
wcrdcn , z . B . Eis , Hefe , Seefchaltiere , frische
Fische aller Art , frisches Gemüse , frisches
Fleisch , Wildpret , geschlachtetes Geflügel , le¬
bende Pflanzen , gebrauchte lcere Kisteu , Körbe ,Ballons in Körben , sowic für frisches Obst
während der Monate Oktober bis einschließ¬
lich April .

Nachnahme und Provision. (§. 54 des Betr .-
Regl .) Die auf Gütcru bei ihrer Aufgabe
zur Bahn haftenden Spesen , sowic bare
Auslagen können nachgenommen werden . Vor¬
schüsse auf den Werth des Gutes bis zur
Höhc von 300 wcrdcn zugelassen , wenn
dieselben uach dem Ermessen des eLpedirenden
Beamten durch den Wert des Gutes sicher
gedeckt wcrdcn - Provision bei Beträgen ' bis
zu 100 ^ einschließlich 1 Procent , bei Be¬
trägen über 100dic ersten 100 -^ 1 Pro¬
cent und die überschießenden Beträge ' /z Pro -
eent unter Abrundnng wie die Fracht ; Mi¬
nimum 10 O Die Nachuahmcbcträgc müssen
im Frachtbriese mit Buchstaben ausgedrückt
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sein . Im Frachtbriese ist anzugeben , ob
Nachnahme aus Spesen oder auf den Wert
des Gutes erhoben werden soll . Nachnahmen
werden dem Ausgeber verabfolgt , wenn die
Zahlung dnrch den Adressaten geschehen ist.

Auflieferung der Eilgüter . (8 . 59 des Betr .
Regl .) Eilgut ist innerhalb der Geschäfts¬
stunden mindestens 2 Stunden vor Abgang
des zur Mitnahme von Eilgut bestimmten
Zuges bei der Eilgutexpeditiou (gegeuüber
dem ,/grüuen Hof

") einzuliefern .
Avisirung und Ablieferung dcs Gutes . (§ . 59

des Betr .- Regl .) Ankommende Einzelgüter
werden den Empfängern ohne vorherige An - ^
Meldung dnrch die Eisenbahn - Güterbestätterei !
zugeführt , soseru seiteus des Adressaten
nichts Anderes zum Voraus bestimmt ist.

Der Adressat ist gehalten , die in den Stun¬
den von 7 Uhr Morgens bis 3 Uhr Abends
ihm zugeführten Güter in Empfang zu nehmen .

Die Ankuust von Gütern , welche nicht
„ Bahnhof restante " gestellt sind oder welche
zufolge einer abgegebenen Erklärung nicht
durch die amtliche Bestattern zugeführt wer¬
den , wird den Adressaten mittelst Zustellung
von Güteraumeldezetteln angemeldet (avisirt ) .
Für diese Avisiruug , welche durch Bahnbe -
dienstete erfolgt , wird eine Gebühr von 5 A
pro Frachtbrief erhoben .

Adressaten , welche die Avisiruug sür sie an¬
kommender Güter in einem einzelnen Fall
oder ein - für allemal unterlassen zn sehen
wünschen , haben das Verlangen in einer
schriftlichen bei der Expedition zn hinterle¬
genden Erklärung , deren Unterschrift nota¬
riell oder bürgermeisteramtlich beglaubigt ist ,
zu stellen .

Die avisirten Güter sind binnen 24 Stun¬
den nach Zusendung der Benachrichtigung
während der vorgeschriebenen Geschästsstnnden
abzunehmen . Wer Güter innerhalb der vor¬
geschriebeneu Frist nicht abnimmt , hat Lager¬
geld zu bezahlen , welches für jeden Tag und
für angefangene IM Kx 6 im Minimum
aber 10 beträgt .

Auf - und Abladen der Wagenladungsgüter . Die
zur Verfeuduug ganzer Wagenladungen von
den Versendern verlangten Wagen — deren
Bestellung vom Absender bei der Güterexpe¬
dition Tags vorher zeitig und schriftlich zu
bewirken ist — müssen , salls nicht zeitweise
kürzere Fristen festgesetzt sind , innerhalb 24
Stuudeu nach erfolgter Ueberweisnng beladen
sein . Innerhalb der gleichen Frist nach Absen¬
kung der Avisirnng seitens der Güterspe¬
dition hat die Entladung der beladen ange¬
kommenen Wagen stattzufinden . Falls Wei¬
terbeförderung derselben gewünscht wird , find
alsbald neue Frachtbriefe aufzuliefern . Werden
diese Fristen überschritten , so wird Wagenstand¬
geld berechnet , welches für jeden blos ange¬
brochenen oder verstrichenen Tag 3 Mark
pro Wagen beträgt .

Wertsdeklaration . (§ . 68 des Betr .-Regl .) Der
Frachtzuschlag für Wertsdeklaratiou im Fracht¬
brief beträgt ' / «, pro Mille der ganzen
deklarirten Summe für jede augefaugenen
150 Kilometer , welche das Gut zu durchlaufen
hat , im Minimum 10 H?. Erhebungsbeträge
werden auf 10 aufgerundet .

Deklaration des Interesses an der rechtzeitigen
Lieferung . (F . 7V des Betr . - Negl .) Der
Frachtzuschlag beträgt für je 10 der de¬
klarirten Summe — angefaugeue 10 ^ für
voll gerechnet — für die ersten 150 Kilo¬
meter der Transportstrecke 1 für die
folgenden 225 Kilometer ' /z für jede
weiter folgenden 375 Kilometer ' /„ Ueber -
fchießende Pfennig sind aus 0,10 ^ aufzu¬
runden , Minimum 0,10 Licserfristversiche -
rung ist unzulässig im Verkehr mit der Schweiz
uud Italien .

Eisenbahn -Güterbestätterei . Dieselbe besorgt den
Trausport der Güter vom Bahnhof in die
Behausungen , bezw. in die Magazine der Em¬
pfänger oder umgekehrt gegen Anrechnung
folgender Gebühren :

Für Eilgüter :
A 20 A , über 50 kß - per 50 KZ 15Bei Sendungen bis zu 50 KZ-

I, . Für gewöhnliche Güter :
Bei Sendungen bis zu 50 KZ- 15 A , über 50 kx- per 50 10 A
Ferner kommen zur Erhebung :

e. Für zollpflichtige Eil - und geivöhuliche Güter an Ueberfuhrgebühr vom Bahn¬
hof in die Zollhalle nnd umgekehrt :

Bei Sendungen bis zu 50 kA 10 -P?, über 50 KZ' per 50 KZ- 6 A
>l . Für Versteuerung uud zwar :

1 . Bei Sendungen , welche der Steuereinuehmerei nichr vorgeführt zu werdeu brauchen ,
ohne Unterschied deS Gewichts , 10 für die Sendung .

2 . Bei Sendungen , welche die Vorführung nötig machen , für die Verbringung znr
Steuereinuehmerei einschließlich der steuerlichen Abfertigung , jedoch ausschließlich der
Zustellung an den Adressaten , eine

^ Gebühr vou 10 ^ sür je angefangene 50 KZ , min¬
destens aber von 20 ^ für eiue Sendung .

50 kA überschießende Gewichtsteile werden durchweg für 50 KZ- berechnet . Die Gebühr
4
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für Ueberführung eines ganzen Eisenbahnwagens zur Zollabfertigungsstelle auf dein
Verbindungsgeleise beträgt 3 ^ 5

Zollamtlich abgefertigte Güterstücke werden den Empfängern gegen Berech - '
nnng der unter a und d angegebenen Gebühren aus der Zollhalle gleichfalls in die Behausung
oder Geschäftslokale zugeführt und können die Aufträge hiezu in die in der Zollhalle befindlichen
Lade der Eisend ahn - Güterbestätterei eingelegt werden .

Die Bestimmnng der Gebühr für Besorgung ganzer Wagenladungen von uud zu
der Bahn bleibt der freien Vereinbarung zwischen der Eisenbahn - Güterbestätterei nnd den
Empfängern bezhw . Versendern überlassen . Auch ist die Eisenbahn - Güterbestätterei
berechtigt , mit einzelnen Empfängern resp . Versendern , namentlich für
sog . Kanfmanusgut , niedrigere als die abgedachten Taxen zu vereinbaren .

Znr Bequemlichkeit des Publikums sind zur Anmeldung von Gütern , welche durch die
Eifeubahu - Güterbcstätterei in den Wohnungen der Versender abzuholen sind , Kasten
angebracht :

19. Lebcnsbcdnrfnisvcrein . Karlstr . Z ,
20 . „ Waldstr . 95,
21 . „ Zähringerstr . 45.
22 . Lösch , Kaiserstraße 115 ,
23 . Lorenz , Viktoriastraße 19,
24 . Männing , Zähringerstraße 108,
25 . Mai er , Zirkel 30 .
26 . Maisch . Waldstraße 57,
27 . Malzach er , Lammstraße 5,
28 . Merkle , Kaiserstraße IM ,
29 . Monninger , Herrenstraße 7,
30 . Mutschler und Psanz , Belfortstr . 7,
31 . Pfeiffer , Krenzstraße 10,
32 . Salz er , Kaiserstraße 69,
33. Schleifer , Akademiestraße 23,
34 . Schmidt , Ritterstraße 4,
35 . Schwaab , Amalienstraße 19,
36 > Thomann , Sofienstraße 66,
37 . Weigele , Douglasstraße 8,
33 . Werner , Karl - Friedrichstraße 15,
39 . Wickers heim , Herrenstraße 25,
40 . Wolfmüller , Rüppnrrerstraße 40.

Sonn - nnd Festtage ausgenommen — täglich

1 . Am Eingang znm Bahntelegra -
phenbureau im Personenbahnhöfe ,

2 . Am Eingang zur Großh . Kunst¬
schule , Stefanienstraße 80 und 82 , und

3 . Am Gebäude der Polizeistation ,
Karlstraße 46 ,
sowie in den Geschäftslokalen der Firmen :

4 . Axtmann , Seminarstr . 9,
5 . Baus back , Amalienstraße 43 ,
6. Benzel , Kaiserstr . 122 (Eing . Waldstr .) ,
7. Bodenweber , Fasanenstraße 2,
8 . Erb , Spitalstraße 32 ,
9 . Fritz , Kaiserstraße 229 ,

10 . Gay er , Schützenstr . 82 ,
11 . Grimm , Kaiserstraße 36,
12. Helss , Karl -Friedrichstraße 6.
13. Herl an , Kaiserstraße 100 ,
14 . Herrmann , Waldstraße 5 ,
15. Hofmann , Werderstraße 42 ,
16 . Klein , Luiseustraße 8,
17 . Klingele , Schützenstraße 20 ,
18 . Klingele , Sofienstraßc 45 ,

Die Entleerung dieser Kasten erfolgt
zwei Mal , nämlich Vormittags zwischen 9 und 11 Uhr und Abends zwischen 6 uud 8 Uhr ,
und die Abholung der Güter an dem der Anmeldung folgenden Nachmittag bezw . Vormittag .

Dabei wird seitens der Eisenbahnbehörde besonders daranf aufmerk¬
sam gemacht , daß für auf die betr . Güter nachzuuehmenden Znfuhrgebühren
der Eisend ahn - Güterbestätterei (Rollgelder ) im Gegensatz zu jenen der
Privatfuhrleute ( dereu Anfuhrgebühren ohne Ausnahme provisions¬
pflichtig sind ) , Nachnahmeprovision nicht berechnet wird , daß ferner die
Eisenbahn - Güterbestättcrei als amtliches Institut dem Publikum gegen¬
über für allenfallsige Beschädigungen oder Verluste , sowie für die recht¬
zeitige Lieferung der ihr anvertrauten Güter nach Maßgabe des BetriebS -
Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands haftbar ist und daß nur
die dem bisherigen Eisenbahnbeamten Herrn Karl Bertilict übertragene
Besördernngs - Anstalt dieses amtliche Institut ist , das demgemäß auch
allein nur besngt ist , die Benennung „ Eisenbahn - Güterbestättcrei " zu
führen .
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